
Aufwendungen im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung 

Veranlagungszeitraum 

I. Allgemeine Angaben

Name:

Steuernummer:

Beschäftigungsort/Land:

Grund für die doppelte Haushaltsführung:

Begründung des doppelten Haushalts am:

Ende der doppelten Haushaltsführung am:

Adresse des eigenen bisherigen Hausstands:
dort wohnhaft seit:

II. Anzusetzende Fahrtkosten wegen doppelter Haushaltsführung

Entfernung in KM 
(einfache Entfernung) 0,30 €        Anzahl der Fahrten Anzusetzender 

Wert

Familienheimfahrten (max. 1 Fahrt pro Woche)

Flugkosten
An-und Abfahrt zum Flughafen 

Entfernung in KM 
(einfache Entfernung) 0,30 €        

(z.B. Bahn), 
Fahrtkosten mit 

individuell 
ermitteltem 

Kilometersatz; bitte 
Belege beifügen

Der höhere 
Wert ist 

anzusetzen

Erste Hinfahrt zum Beschäftigungsort (bei 
Beginn der Tätigkeit in diesem 
Veranladungszeitraum): 

Letzte Rückfahrt zum Wohnort (bei Beendigung 
der Beschäftigung in diesem 
Veranlagungszeitraum):

III. Verpflegungsmehraufwendungen bei doppelter Haushaltsführung

Tage Pauschbeträge

Abwesenheit 24 Std bei auswärtiger Übernachtung 0 24,00 €                       -  €                  

Abwesenheit am An- und/oder Abreisetag (mit 
nachfolgender oder vorhergender 
Übernachtung) 0 12,00 €                       -  €                  

Abwesenheit mehr als 8 Std. 0 12,00 €                       -  €                  

bei Aufenthalt im Ausland sind die 
landesspezifischen Pauschbeträge anzusetzen 0 -  €                           -  €                  -  €             

Tatsächliche AufwendungenPauschale Ermittlung



IV. Aufwendungen für die Zweitwohnung 

Mietwohnung

Miete -  €                           

Nebenkosten und Umlagen -  €                           

Sonstige Kosten -  €                           -  €             

Hotel, Pension etc.

Aufwendungen (ohne Frühstück) -  €                           -  €             

Wohneigentum
(max. fiktive Mietkosten für 60 qm große Mietwohnung)
Abschreibung Gebäude-Kaufpreis -  €                           

Hausgeld -  €                           

Finanzierungskosten für Kauf bzw. Modernisierung -  €                           -  €             

Sonstige Kosten -  €                           -  €             

Einrichtung (ggf. Abschreibung beachten) 0,00 € -  €                           -  €             

Summe Unterkunftskosten 0,00 € -  €             
Höchstbetrag max. 1.000 € x 1 (Anzahl der Monate der dopp. Haushaltsführung) 1.000,00 €   
abzugsfähig ist der niedrigere Betrag aus Zeile 108/109 -  €             

V. Umzugskosten
Umzug in die Zweitwohnung und/oder Rückumzug -  €                                 -  €             

VI. Summe der Aufwendungen -  €             
Abzüglich steuerfreier Erstattungen des Arbeitgebers -  €                     

VII. Absetzbare Kosten für die 
doppelte Haushaltsführung im 
Veranlagungsjahr -  €             


